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er 29-Jährige absolvierte bereits in
einer speziellen Ausbildungsstätte
eine im Jahr 2018 abgeschlossene

Ausbildung zum Orthopädie-Schuhma-
cher. „Es stellte sich dann aber heraus,
dass ich keine Stelle bekomme“, bedau-
ert er. „Es gab Vorbehalte der Firmen,
was die Qualität der Ausbildung angeht,
und wegen des Rollstuhls.“ Der Sparten-
beruf erwies sich in Kombination mit der
notwendigen Barrierefreiheit als schwie-
rige Kombination.
Hilfestellung gab es vom Integrations-
fachdienst (IFD) Bremerhaven/Weser-
münde. Die Elbe-Weser Welten gGmbH
ist Trägerin des IFD, der in mehrere Un-
terabteilungen gegliedert ist: Neben der
Arbeitsvermittlung (AV) zählen die Be-
rufsbegleitung (BB), die Unterstützte Be-
schäftigung (UB) sowie die Einheitliche
Ansprechstelle für Arbeitgeber (EAA)
zum Angebot.
Auf Empfehlung der Arbeitsvermittlung
für Menschen mit Behinderung gelangte
der heute 29-Jährige in die Maßnahme
Unterstützte Beschäftigung, in der er sich
über Langzeitpraktika neue Berufsfelder
erschließen konnte. Ein Gespräch zwi-
schen EAA und dem BEW über die Ent-
wicklung von Nischenarbeitsplätzen für
Menschen mit Behinderung öffnete eine
weitere Tür. Denn, so das Ergebnis, in
dem Verein, der häusliche Pflege, betreu-
tes Wohnen und psychiatrische Hilfen
anbietet, könnte es Arbeit für den Roll-
stuhlfahrer geben – an der Rezeption des
Seniorenwohnparks an der Adolf-Bute-
nandt-Straße. „In diesem Rahmen konn-
te ich ein Praktikum machen und habe
dabei festgestellt, dass ich mir auch Bü-
roarbeit vorstellen kann“, berichtet er.
„Außerdem kann er gut mit Menschen
umgehen“, ergänzt Elke Kaune, Integra-
tionsberaterin für Arbeitgeber (EAA).

Die Ausbildung schafft Möglichkeiten

Was als Tätigkeit an der Rezeption beim
Wohnpark Günter Lemke startete, mün-
dete inzwischen in eine Ausbildung zum
Kaufmann für Büromanagement in der
BEW-Hauptverwaltung. „Die Ausbildung
bringt unserem Mitarbeiter mehr Mög-
lichkeiten, und wir bekommen perspekti-
visch eine voll ausgebildete Kraft“, freut
sich Vanessa Machado, Personalsachbe-
arbeiterin des BEW.
Derweil bemüht sich die Berufsbegleitung
des IFD um die rollstuhlgerechte Einrich-
tung des Arbeitsplatzes: Weil der sich im
Verwaltungsgebäude des BEW an der
Wiener Straße im Obergeschoss befindet,
wäre perspektivisch ein Treppenlift not-
wendig. Andere Aufgaben an der Rezepti-

D

on im Erdgeschoss kann der 29-Jährige je-
doch bereits jetzt problemlos überneh-
men: Dieser Bereich ist barrierefrei.
Die Berufsbegleitung begleitet Beschäf-
tigte und Arbeitgeber dort, wo es Unter-
stützungsbedarfe gibt. Betriebe haben die
Möglichkeit, für Maßnahmen, die der
Teilhabe schwerbehinderter Menschen
am Arbeitsplatz dienen, Hilfen von un-
terschiedlichen Kostenträgern zu erhal-
ten. „Kostenträger für diese Anpassungs-
maßnahme ist hier die Arbeitsagentur“,
sagt Henrike Severiens von der Berufsbe-
gleitung. „An diesem Beispiel kann man
sehr schön sehen, was möglich ist, wenn

alle Beteiligten ihrer Verantwortung
nachkommen – auch wenn es durch bü-
rokratische Verfahren und unerwartete
Hürden länger dauert, als wir uns dies
zunächst vorgestellt haben“, räumt Se-
veriens ein.
„Wenn man es wirklich schafft, individu-
ell geeignete Arbeitsplätze anzubieten,
bekommt man auch mit einem Men-
schen mit Beeinträchtigungen eine voll-
wertige Arbeitskraft“, sagt Elke Kaune.
Die Art der Beeinträchtigung kann dabei
höchst unterschiedlich sein. Es gibt zum
Beispiel Sehbehinderungen, Gehörlosig-
keit, Lernbehinderungen und psychische

Beeinträchtigungen. Das Spektrum ist
groß: „Es kann sich um Studierte han-
deln, die aufgrund einer Erkrankung aus
ihrem ursprünglichen Beruf herausgeris-
sen wurden“, sagt Kaune. „Und es kann
auch eine Person aus der Förderschule
oder mit neurologischen Beeinträchti-
gungen sein.“
Die Frage sei immer: Wo matcht es zwi-
schen Betrieb und Bewerber. „Unsere
Aufgabe ist es, den Pott zum Deckel zu
finden.“ Kaune versteht sich dabei als
Lotsin, die Firmen eine wertneutrale,
kostenfreie Beratung zur Beschäftigung
von Menschen mit Beeinträchtigungen

anbietet. Die Haltung der Unternehmen
sei dabei ganz unterschiedlich. „Es gibt
Betriebe, die auf mich zukommen, weil
sie sich inklusiv öffnen wollen“, berichtet
sie. Andere Firmen sagen, dass das bei
ihren Jobs nicht funktioniere. „Die sehen
dann vielfach die Risiken, aber nicht die
Chancen“, bedauert Kaune. Ein weiteres
Argument gegen eine Beschäftigung von
Menschen mit Beeinträchtigung: Es fehle
an Personal zur Anleitung.

Ausgleichsabgaben für Betriebe

Allerdings kann es für Betriebe durchaus
teuer werden, wenn sie die gesetzlich
vorgeschriebenen Pflichtarbeitsplätze
nicht mit schwerbehinderten Mitarbei-
tern besetzen. In diesen Fällen sind ab
einer Betriebsgröße von 20 Mitarbeitern
Ausgleichsabgaben fällig, die an das Inte-
grationsamt gezahlt werden und dann für
die Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben eingesetzt wer-
den. Der Anteil der Pflichtarbeitsplätze
und die Höhe der Ausgleichsabgabe bei
Nichtbesetzung erhöht sich mit der Mit-
arbeiterzahl. Bei mehr als 60 Mitarbei-
tern müssen Unternehmen 5 Prozent der
Arbeitsplätze als Pflichtarbeitsplätze vor-
halten. Besetzen sie keinen einzigen da-
von mit schwerbehinderten Bewerbern,
beträgt die Ausgleichsabgabe 815 Euro
pro unbesetztem Pflichtarbeitsplatz und
Monat. Hier kommen bei größeren Be-
trieben schnell Beträge im fünfstelligen
Bereich zusammen. Unternehmen kön-
nen sich die Höhe der Ausgleichsabgabe
online (www.rehadat-ausgleichsabga-
be.de) selbst ausrechnen.
Nicht nur aus Sicht des 29-Jährigen, der
jetzt trotz Rollstuhl seine Ausbildung ab-
solviert, hat sich die Offenheit des BEW
indes gelohnt. „Das BEW verfolgt das
Ziel, seinen Auszubildenden nach erfolg-
reichem Abschluss der Ausbildung nach
Möglichkeit eine Weiterbeschäftigung im
Unternehmen zu ermöglichen“, sagt
BEW-Personalsachbearbeiterin Vanessa
Machado.

Von Christian Heske

Ein 29-Jähriger ist auf den Rollstuhl angewiesen. Dennoch ist sein größter Wunsch ein Job
auf dem regulären Arbeitsmarkt – wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Durch die

Unterstützung des Integrationsfachdienstes Bremerhaven/Wesermünde und die Offenheit
seines Arbeitgebers absolviert der junge Mann nun eine Ausbildung zum Kaufmann für

Büromanagement beim Betreuungs- und Erholungswerk (BEW) in Bremerhaven.

Ein Mann sitzt in ei-
nem Rollstuhl an
seinem Arbeitsplatz
am Schreibtisch: Der
Integrationsfach-
dienst unterstützt
Menschen mit Be-
hinderung bei der
Teilhabe am Arbeits-
leben.

Foto: Puchner/dpa

Trotz Handicap auf dem

Arbeitsmarkt

»Unsere Aufgabe ist es, den
Pott zum Deckel zu finden.«
Elke Kaune, Integrationsberaterin
für Arbeitgeber im Integrationsfachdienst
Bremerhaven/Wesermünde

� �

.ê

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$

Arbeitgeber, die Menschen mit Beeinträchti-
gungen beschäftigen möchten, können sich von
der Einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber
(EAA) des Integrationsfachdienstes Bremerha-
ven/Wesermünde beraten lassen: Elke Kaune, Tel.
0471/30053179, mobil: 0171/9747458, E-Mail:
ifd.kaune@eww.de www.ifd-bremerhaven.info

Beratung für Arbeitgeber

Mit einer neuen Sonderausschreibung im
Förderprogramm „Forschung, Entwick-
lung und Innovation (FEI)“ unterstützt
das Land Bremen ab sofort gezielt Pro-
jekte im Bereich künstliche Intelligenz
(KI). Gesucht werden innovative Vorha-
ben, die neue KI-Lösungen entwickeln,
in realen Anwendungen erproben und
damit zur technologischen und wirt-
schaftlichen Weiterentwicklung des
Standorts beitragen.

Die Ausschreibung richtet sich an Un-
ternehmen jeder Größe, insbesondere
kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), sowie an Forschungseinrichtun-
gen im Verbund mit Unternehmen in
Bremen und Bremerhaven. Auch Ver-
bundprojekte zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft sind willkommen.

„Künstliche Intelligenz ist eine Schlüs-
seltechnologie, weil sie Prozesse schnel-
ler, effizienter und präziser macht. Das
gilt für die Produktion, die Logistik, das
Gesundheitswesen oder die Verwaltung.
Sie hilft Unternehmen dabei, wettbe-

werbsfähig zu bleiben, neue Geschäfts-
modelle zu entwickeln und dem Fach-
kräftemangel zu begegnen“, sagt Kristina
Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Häfen
und Transformation. Finanziert wird die
Ausschreibung aus Mitteln des bremi-
schen EFRE-Programms.

Gefördert werden Projekte, die praxis-
nahe KI-Lösungen entwickeln – vom
Konzept bis zum Prototyp – und einen
technologischen Fortschritt ermöglichen.
Die Ergebnisse sollen am Ende im realen
Umfeld erprobt werden können. Wichtig
sind ein hohes Innovationspotenzial so-
wie ein klarer Nutzen für die wirtschaftli-
che Entwicklung im Land Bremen.

Die Anwendungsfelder sind vielfältig:
von vorausschauender Wartung und Lo-
gistikprognosen über KI-Diagnostik in
der Medizin bis hin zu digitalen Verwal-
tungsprozessen oder generativen Tools in
der Kreativwirtschaft. Auch andere tech-
nologische Innovationen mit starkem
Entwicklungsimpuls können gefördert
werden.

Auch abseits von KI sind Förderung in
den Schlüsseltechnologien (Autonome
Systeme und Robotik, Messtechnik und
Simulation und Wasserstofftechnologien)
möglich.
Wie hoch ist die Förderung?
� Einzelprojekte können mit bis zu
150.000 Euro Zuschuss gefördert wer-
den.
� Verbundprojekte zwischen Unterneh-
men oder zwischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen können bis zu
250.000 Euro, in besonders standortrele-
vanten Fällen sogar bis zu 400.000 Euro
erhalten.
� Darüber hinaus ist ein Kombipaket
aus Zuschuss und zinsvergünstigtem In-
novationsdarlehen möglich. Pro Antrag-
steller können dabei bis zu 500.000 Euro
als Darlehen vergeben werden.

Gefördert werden überwiegend Perso-
nalkosten außerdem Geräte und Ausrüs-
tung, Auftragsforschung, externe Bera-
tungsleistungen, Fremdvergaben sowie
weitere betriebliche Ausgaben, die direkt

mit dem Projekt zusammenhängen.
Wie läuft das Antragsverfahren ab?
� Interessierte Unternehmen oder For-
schungseinrichtungen nehmen zunächst
Kontakt mit der zuständigen Stelle auf.
In der Stadt Bremen mit der BAB – Die
Förderbank, in Bremerhaven mit der BIS
Wirtschaftsförderung. Auf Grundlage ei-
ner kurzen Ideenskizze (maximal zwei
Seiten) wird ein erstes Beratungsge-

spräch geführt. Ist die Projektidee viel-
versprechend, werden die Antragstellen-
den zur Einreichung einer ausführlichen
Projektskizze oder Projektbeschreibung
eingeladen. Diese muss bis zum 30. Sep-
tember 2025 eingereicht werden. Wird
auch diese positiv bewertet, folgt in enger
Abstimmung mit der BAB oder BIS die
Einreichung der vollständigen Antrags-
unterlagen.

Land fördert innovative KI-Projekte
Ausschreibung zur Unterstützung praxisnaher Anwendungen in Wirtschaft und Wissenschaft

Das Land Bremen fördert Projekte, die innovative Anwendungen mit künstlicher Intelli-
genz nutzen und den Wirtschaftsstandort voranbringen. Foto: Steffen/dpa


